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ZEICHENERKLÄRUNG 
Schutz vor Gewerbelärm
(siehe textliche Festsetzungen Nr. I / 12.2.1)

ZEICHENERKLÄRUNG 
Schutz vor Verkehrslärm
(siehe textliche Festsetzungen Nr. I / 12.2.3)

Schutz vor Verkehrslärm
(siehe textliche Festsetzungen Nr. I / 13.)

ZEICHENERKLÄRUNG 

3

I. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1, 4, 13 und 13a BauNVO) 
 
1.1 Im allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO 

 allgemein zulässig: 
- Wohngebäude 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden nicht störenden Handwerksbetriebe 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.  
 
 ausnahmsweise zulässig: 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes. 
 
 nicht zulässig: 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe  
- Anlagen für Verwaltungen  
- Gartenbaubetriebe  
- Tankstellen. 

 
1.2 In den allgemeinen Wohngebieten sind Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO 

gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO unzulässig. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16- 20 BauNVO und § 9 Abs. 3 

BauGB) 
 

2.1 Grundflächenzahl 
Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die maximal zulässige Grundflächenzahl durch die 
Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 50 v.H. über-
schritten werden.  

 
2.2 Höhe der baulichen Anlagen 
2.2.1 Der festgesetzte Erdgeschossfußboden (Fertigfußboden) dient als Bezugshöhe für die Fest-

setzung der oberen Bezugspunkte. 
 

2.2.2 Der obere Bezugspunkt der Gebäudehöhe (= maximale Oberkante der Gebäude gemäß 
Planzeichnung – Teil A) is t das Maß zwischen Oberkante Erdgeschossfußboden (Fertig-
fußboden) und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut. Bei 
Gebäuden mit Attika ist die Gebäudehöhe die Oberkante der Attika.  
 

2.2.3 Ausnahmen von der festgesetzten Höhe der baulichen Anlagen können für untergeordnete 
Bauteile, wie z. B. Aufzugsschächte, Lüftungsanlagen, Lichtkuppeln, thermische Solaranlagen 
und Photovoltaikanlagen, bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m zugelassen werden.  

 
2.3 Höhenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
2.3.1 Als unterer Bezugspunkt gilt die Höhenlage der Planstraße in der Mitte der gemeinsamen 

Grenze des Baugrundstücks mit der seiner Erschließung dienenden Verkehrsfläche. Die 
Höhenlage des Bezugspunktes ist durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten in 
der Planzeichnung festgesetzten Straßenhöhen zu ermitteln.  

 
2.3.2 Die konstruktive Sockelhöhe darf maximal 30 cm über dem festgesetzten unteren 

Bezugspunkt liegen. Die konstruktive Sockelhöhe ist gleich dem Schnittpunkt von Oberkante 
Erdgeschossfußboden (Fertigfußboden) und aufstrebendem Mauerwerk. Der Erdgeschoss-
fußboden darf jedoch nicht unter dem festgesetzten unteren Bezugspunkt liegen. 

 
3. Zahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 
  In den Teilgebieten WA 2.1, WA 2.2 und WA 3 ist oberhalb des II. Vollgeschosses nur ein 

Staffelgeschoss zulässig. Das Staffelgeschoss muss allseitig von den darunterliegenden 
Geschossen um mindestens 1,00 m zurückspringen. Die Grundfläche des Staffelgeschosses 
darf maximal 2/3 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses betragen. 

 
4. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 BauNVO, § 23 

BauNVO) 
 

 In den festgesetzten Baugebieten gilt die offene Bauweise. 
  
5. Größe der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr.  3 BauGB) 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4, WA 5 und WA 6 muss die Größe der Baugrund-
stücke, auf denen Einzelhäuser errichtet werden, mindestens 500 qm und der Baugrund-
stücke, auf denen Doppelhäuser errichtet werden, mindestens 350 qm je Doppelhaushälfte 
betragen. 
 

6. Stellplätze und Garagen sowie Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 
14 BauNVO) 

 
6.1 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1.1 sind die Stellplätze nur innerhalb der festgesetzten 

Flächen für Tiefgaragen zulässig.    
 
6.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1.2, WA 2.1, WA 2.2 und WA 3 sind Stellplätze, 

Carports und Garagen in einem Abstand von der Straßenbegrenzungslinie (entlang der 
Straßenverkehrsfläche) von 5,00 m unzulässig.     

 
6.3  In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4, WA 5 und WA 6 sind Stellplätze, Carports und 

Garagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur im Bereich zwischen der 
Straßenbegrenzungslinie und der straßenseitigen Baugrenze zulässig. Der Abstand der 
Stellplätze, Garagen und Carports von der Straßenbegrenzungslinie muss mindestens 3,00 m 
betragen.  

 
6.4  Folgende Nebenanlagen sind unzulässig: 
  - Windenergieanlagen, 
  - Nebenanlagen und Einrichtungen für die Kleintierhaltung und Kleintierzucht. 
 
7. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

 
7.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1.1, WA 1.2, WA 2.1 sind maximal 8 Wohnungen je 

Einzelhaus zulässig.    
 

7.2 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2.2 sind maximal 12 Wohnungen je Einzelhaus zulässig.    
 

7.3 In dem Allgemeinen Wohngebiet WA3 ist maximal eine Wohnung je Reihenhausscheibe 
zulässig. 

 
7.4 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 4, WA 5 und WA 6 sind maximal 2 Wohnungen je 

Einzelhaus und maximal eine Wohnung je Doppelhaushälfte zulässig.    
 

8. Flächen mit besonderem Nutzungszweck (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB) 
 
Auf der Fläche mit besonderem Nutzungszweck ist nur das Betriebswohnen mit einer 
maximalen Gebäudehöhe von 7,00 m zulässig. Das Betriebswohnen dient der Unterbringung 
von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter. Weiterhin sind auf dieser Fläche die dazugehörigen Garagen/ Stellplätze und 
Nebenanlagen sowie Lagerflächen des südwestlich direkt angrenzenden Steinmetzbetriebes 
zulässig. 
 

9. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
  Für jedes Baugrundstück ist maximal eine Zufahrt zu den öffentlichen Verkehrsflächen 

zulässig. Die Breite der Zufahrten von der den öffentlichen Verkehrsflächen zugewandten 
Grundstücksgrenze zu den Stellplätzen, Garagen oder Carports darf eine Breite von 3,00 m 
nicht überschreiten. 
 

10. Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB) 
 

10.1 Aufschüttungen oder Abgrabungen innerhalb der festsetzten Baugebiete sind nur zur An-
gleichung des natürlichen Geländes an die Straßenverkehrsfläche und zur Gartengestaltung 
zulässig. 

 
10.2 Aufschüttungen oder Abgrabungen innerhalb der festgesetzten Baugebiete sind bis zu einer 

Höhe oder Tiefe von maximal 0,50 m in Bezug auf die gewachsene Geländeoberfläche 
zulässig. Sie sind durch Böschungen oder Stützmauern abzufangen. Die Stützmauern sind 
bis zu einer Höhe von maximal 0,50 m (oberhalb des Geländes) zulässig.  

 

3. Art, Gestaltung und Höhe der Einfriedungen (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 
  

3.1  Als Einfriedungen entlang der den öffentlichen Verkehrsflächen zugewandten Grundstücks-
grenzen sind Hecken aus standortgerechten Laubgehölzen zu pflanzen. Die Pflanzungen sind 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Zusätzliche Zäune, die auf der 
straßenabgewandten Seite in einem Mindestabstand von 0,50 m zur Straßenbegrenzungslinie 
anzuordnen sind, dürfen eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten und die Hecke nicht über-
ragen. Diese Zäune sind nur in durchsichtiger Ausführung zulässig. Als Bezugspunkt für 
Höhenangaben gilt die Oberfläche der nächstgelegenen Verkehrsfläche. 

 
3.2 Einfriedungen der Stellplätze sind nur als Hecke aus standortheimischen Laubgehölzen 

zulässig.  
 
4. Sonstige bauliche Anlagen 
 
4.1 Luft-Wärme-Pumpen  sind  innerhalb von Gebäuden  zu errichten (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO 

M-V). 
 
4.2 Vorgärten, d.h. die Bereiche zwischen straßenseitiger Gebäudefront und Straßenbe-

grenzungslinie, sind von Versiegelung freizuhalten und zu bepflanzen. Es dürfen maximal 
15% der Vorgartenfläche mit Kies, Schotter oder vergleichbaren anorganischen Materialien 
überdeckt sein. Ausgenommen hiervon sind Zuwegung und Zufahrten zu Stellplätzen, über-
dachten Stellplätzen und Garagen (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V).  

 
4.3 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und dort bis einer Größe von 2,00 qm 

zulässig. 
 
5. Ordnungswidrigkeiten (§ 84 LBauO)  

   
  Ordnungswidrig im Sinne von § 84 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung Mecklenburg-

Vorpommern handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die festgesetzten örtlichen 
Bauvorschriften zuwiderhandelt. Nach § 84 Abs. 3 der Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis 500.000 Euro geahndet 
werden(§ 84 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 LBauO M-V). 

 
 
III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 

Bodendenkmale 
Der historische Grenzstein 1553 ist als Bodendenkmal mit dem Fundplatz 412 in die Liste der 
Bodendenkmale der Hansestadt Stralsund eingetragen und geschützt. Er befindet sich in der 
Kleingartenkolonie "Erholung und Frieden", am Finkenweg zwischen dem Block I und II an der 
Westecke der Parzelle 51. Im Falle einer notwendigen Standortentfernung ist die Abstimmung 
mit der Unteren Denkmalschutzbehörde zu führen.  
 
 

IV. HINWEISE 
 
1.  Planzeichnung 

   
  Zeichnerische Grundlage der Planzeichnung ist der Lage- und Höhenplan des Vermessungs-

büros Krawutschke*Meißner*Schönemann, Stralsund, mit Stand von Juli 2018 sowie die 
Daten der digitalen Stadtgrundkarte unter Einarbeitung der automatisierten Liegen-
schaftskarte (ALK) mit Stand vom April 2020. Hinsichtlich möglicher Lageungenauigkeiten 
können keine Regressansprüche geltend gemacht werden. 

 
2.  Wasserabfluss  

   
  Hinsichtlich des Abflusses des Niederschlagswassers von den Baugrundstücken wird auf 

folgende gesetzliche Bestimmungen hingewiesen: 
Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück darf nicht 
zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert werden. Der natürliche Ablauf wild 
abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt 
oder auf andere Weise verändert werden.  

  (§ 37 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)). 
Die Ableitung von Abwässern oder Oberflächenwasser in oder auf die öffentlichen Straßen ist 
unzulässig. (§ 49 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(StrWG-MV). 

 

festgesetzten Lärmpegelbereiche abzustellen. Beim Nachweis der resultierenden Schall-
dämmung sind sie zu berücksichtigen.  
Von den Festsetzungen kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn sich aus den für das 
konkrete Objekt nachgewiesenen Lärmimmissionen geringere Anforderungen an den 
baulichen Schallschutz ergeben. 
 

12.2.3 Innerhalb der festgesetzten Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen (gemäß Planzeichnung – Teil A,)  gemäß Neben-
zeichnung 2 (AW) ist zum Schutz vor Verkehrslärm bei den Außenwohnbereichen (dem 
Wohnen dienende Gartenbereiche, Terrassen, Balkone und Loggien) durch geeignete 
bauliche oder technische Maßnahmen, wie Verglasung, Teilverglasung oder andere bauliche 
Maßnahmen, sicherzustellen, dass im Außenwohnbereich der Orientierungswert gemäß DIN 
18005-1, Beiblatt 1 von 55 dB(A) nicht überschritten wird. Die Einhaltung dieses Orien-
tierungswertes ist im Baugenehmigungsverfahren auf der Grundlage der Vorschrift RLS-90 
"Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen" rechnerisch nachzuweisen. 
 

12.2.4 Innerhalb der festgesetzten Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen (gemäß Planzeichnung – Teil A) –LPB- (Lärmpegel-
bereiche) ist im Erdgeschoss, im 1. und im 2. Obergeschoss zum Schutz vor Verkehrslärm 
mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen und bei Wohnungen mit mehr als zwei 
Aufenthaltsräumen mindestens zwei Aufenthaltsräume zur vollständig lärmabgewandten 
Gebäudeseite auszurichten. 
Hiervon ausgenommen sind Wohnungen, bei denen keine der Außenwände zur lärmab-
gewandten Seite ausgerichtet sind. 
In Wohnungen, bei denen keine der Außenwände zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet 
sind, müssen in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit bis zu zwei Auf-
enthaltsräumen) bzw. mindestens zwei Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit mehr als zwei 
Aufenthaltsräumen) durch besondere Fensterkonstruktion unter Wahrung einer ausreichenden 
Belüftung oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen 
erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der 
Nachtzeit in dem Raum bzw. den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht 
überschritten wird. 
 

13. Aufschiebend bedingtes Baurecht für Teilbereiche des Allgemeinen Wohngebietes  
(§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

 
 Zum Schutz vor Verkehrslärm ist die Nutzung von Außenwohnbereichen (dem Wohnen 

dienende Gartenbereiche, Terrassen, Balkone und Loggien) innerhalb des durch Planeintrag 
schraffierten Teilbereichs des Allgemeinen Wohngebietes in der Nebenzeichnung 3 (AW-B) 
gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB solange unzulässig, bis die drei Baufelder an der Prohner 
Straße/ der Parower Chaussee vollständig bebaut sind.  
Bis zum Zeitpunkt der Realisierung der straßenbegleitenden Bebauung können die 
Außenwohnbereiche ausnahmsweise zugelassen werden, wenn durch geeignete bauliche 
oder technische Maßnahmen, wie Verglasung, Teilverglasung oder andere bauliche Maß-
nahmen, sichergestellt ist, dass im Außenwohnbereich der Orientierungswert gemäß DIN 
18005-1, Beiblatt 1, von 55 dB(A) nicht überschritten wird. Die Einhaltung dieses Orien-
tierungswertes ist im Baugenehmigungsverfahren auf der Grundlage der Vorschrift RLS-90 
"Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen" rechnerisch nachzuweisen. 
Sofern die gemäß Festsetzung vorgesehene straßenbegleitende Bebauung noch nicht 
realisiert wurden, ist bei jedem einzelnen Bauvorhaben im Baugenehmigungsverfahren vom 
Antragsteller durch Sachverständigengutachten die Einhaltung detailliert nachzuweisen. 

 
14. Grünflächen; Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maß-

nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20, Nr. 25 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a BauGB und § 1a Abs. 3 BauGB) 
 

14.1 Im Bereich der öffentlichen Grünfläche sind mindestens 12 standortgerechte Laubbäume der 
Pflanzqualität Hochstamm, StU 16/18 cm, 3xv, DB zu pflanzen und bei Abgang gleichwertig zu 
ersetzen. Von den in der Planzeichnung dargestellten Pflanzstandorten kann um bis zu 5,00 m 
abgewichen werden.  

 Die verbleibenden Flächen sind als Rasen- oder Wiesenflächen mit einer standortgerechten 
Saatgutmischung aus Regiosaatgut anzulegen. Innerhalb der öffentlichen Grünfläche ist ein 
maximal 2,00 m breiter Geh- und Radweg zulässig. 
 

14.2 Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind an den Planstraßen A1, A2 mindestens 21 
standortheimische Laubbäume aus gebietseigenen Herkünften in der Pflanzqualität Hoch-
stamm, StU 16/18 cm, 3xv, DB zu pflanzen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Von den 
in  der  Planzeichnung  dargestellten  Pflanzstandorten  kann  um  bis  zu  5,00 m  abgewichen 

 
10.3 Aufschüttungen oder Abgrabungen sind innerhalb der festgesetzten Baugebiete innerhalb 

eines 3,00 m breiten Streifens entlang der Geltungsbereichsgrenze unzulässig. 
 
11. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

   
  Die mit „gfl“ bezeichneten Flächen sind mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke 

Stralsund (SWS) bzw. deren jeweiligen Rechtsnachfolger zu belasten. Es umfasst die 
Befugnisse zur Befahrung, Begehung, Kontrolle, Wartung und gegebenenfalls der Erneuerung 
der Anlagen. 

 
12. Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 

12.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen 
12.1.1 Innerhalb der festgesetzten Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz 

gegen schädliche Umwelteinwirkungen (gemäß Planzeichnung – Teil A) mit der Bezeichnung 
 sowie  ist eine Lärmschutzeinrichtung als Lärmschutzwand mit einer Höhe von 3,00 m 
über der Geländeoberfläche (maximale Geländehöhe des anstehenden Geländes im unbe-
einträchtigen Zustand) zu errichten und dauerhaft zu erhalten. Die Lärmschutzwand muss ein 
Schalldämm-Maß von mindestens 25 dB aufweisen und auf der Seite zum Gewerbebetrieb hin 
schallabsorbierend ausgeführt werden.    

 
12.2 Passive Schallschutzmaßnahmen 
12.2.1 Zum Schutz vor Gewerbelärm sind innerhalb der festgesetzten Flächen für besondere 

Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen (gemäß 
Planzeichnung – Teil A,) gemäß Nebenzeichnung 1 () tagsüber genutzte Aufenthaltsräume 
auf der lärmabgewandten Gebäudeseite anzuordnen.  

 
12.2.2 Innerhalb der festgesetzten Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz 

gegen schädliche Umwelteinwirkungen (gemäß Planzeichnung – Teil A) –LPB- (Lärmpegel-
bereiche) sind die Anforderungen an die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamt-
konstruktion der Außenbauteile von Gebäuden (Wand, Dach, Fenster, Lüftung) gemäß DIN 
4109: 1989-11 "Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nachweise" zu erfüllen: 
 

Lärm-
pegel- 
Bereich 
-LPB- 

Maß-
geblicher 

Außenlärm-
pegel 
[dB] 

Raumart 
 

Bettenräume in 
Krankenanstalt

en und 
Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen,Übernacht-

ungsräume in 
Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume und 

Ähnliches 

 
Büroräumea) 

und Ähnliches  

dB(A) erf. R'W,res des Außenbauteiles [dB] 

I bis 55 35 30 - 

II 56 bis 60 35 30 30 

III 61 bis 65 40 35 30 

IV 66 bis 70 45 40 35 
a)An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten 

Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Forderungen gestellt. 
Grundlage ist die als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 
"Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise" und Beiblatt 1 zu DIN 4109 
"Schallschutz im Hochbau, Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren", die zum Zeitpunkt 
der Einreichung der Bauantragsunterlagen bauaufsichtlich eingeführt sind. 
 
Der erforderliche hygienische Luftwechsel in Schlaf- und Kinderzimmern sowie Bettenräumen 
ist in den festgesetzten Lärmpegelbereichen durch schalldämmende Lüftungseinrichtungen 
oder andere – den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende – Maßnahmen 
sicherzustellen. Das Maß der schalldämmenden Wirkung der Lüftungseinrichtungen ist auf die  

 

3. Bodenschutz 
 

  Nach § 202 BauGB ist unbelasteter Oberboden während der Bauphase in geeigneter Weise 
zu lagern und im Baugebiet wieder zu verwenden. 
 

4. Artenschutzrechtliche Belange 
 
 Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen (Brutvögel) 
 Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, ist der 
Abbruch der Gebäude und die Beräumung der Freiflächen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 
zum letzten Tag im Februar durchzuführen. Zum Schutz der Brutvögel, die in Gehölzen 
brüten, sind die Gehölze im Vorfeld der geplanten Abbrucharbeiten ebenfalls im Zeitraum vom 
1. Oktober bis zum letzten Tag im Februar zu entfernen. Über eine Ausnahme entscheidet die 
Untere Naturschutzbehörde. 
 
Vorsorgemaßnahmen - Fledermäuse 
 Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG beim Gebäude-
abbruch zu vermeiden, sind die Baubetriebe in die artenschutzrechtlichen Erfordernisse 
einzuweisen. Dies betrifft insbesondere den Umgang mit tot oder lebend aufgefundenen 
Fledermäusen. Beim Auffinden von Fledermäusen ist der Artenschutzgutachter unverzüglich 
zu informieren, um die Tiere fachgerecht zu versorgen. 
 

5. Schutz gegen Lärm bei stationären Geräten 
 

  Zum Schutz gegen Lärm ist bei der Aufstellung von stationären Geräten und Maschinen wie 
z.B. Luft-Wärme-Pumpen, Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräten sowie Mini-Blockheizkraftwerken 
der „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“ der 
Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz vom 28.08.2013 zu berücksichtigen. 

 
6. Bodendenkmale 
  

Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden wie z.B. Funde oder 
auffällige Bodenverfärbungen, gelten die Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall 
ist die untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes in 
unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang 
der Anzeige. 

 
7. Fernwärmeversorgung 
 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 50 liegt im Bereich der Satzung (derzeit in 
Aufstellung) über die öffentliche Nah- und Fernwärmeversorgung der Hansestadt Stralsund. 
Die Satzung bestimmt Vorranggebiete, in denen zur Raumwärme- und Warmwasser-
erzeugung Fernwärme einzusetzen ist. Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 50 liegt in 
einem solchen Vorranggebiet. Jeder Eigentümer eines Grundstücks im räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 50 ist somit auf Grundlage der Fernwärmesatzung 
der Hansestadt Stralsund verpflichtet, sein Grundstück an die Fernwärmeversorgungs-
einrichtung nach Maßgabe dieser Satzung anzuschließen, sobald das Grundstück bebaut ist 
oder mit seiner Bebauung begonnen wird und auf ihm Wärmeverbrauchsanlagen betrieben 
werden oder betrieben werden sollen. Ausnahmen vom Anschlussrecht richten sich nach der 
Fernwärmesatzung. 
 

8. Grünmaßnahmen 
 

Die Anforderungen an die Nutzung von Natur und Landschaft werden durch den Grün-
ordnungsplan zum Bebauungsplan konkretisiert. Auf die darin enthaltenden Pflanzvorschläge 
wird hingewiesen. 
 

9. DIN-Vorschriften 
 

Mit den Festsetzungen der Maßnahmen zum Immissionsschutz verweist der Bebauungsplan 
auf DIN-Vorschriften. Diese DIN-Vorschriften werden bei der Verwaltungsstelle der 
Hansestadt Stralsund, bei der der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht 
bereitgehalten. 

 
 

 werden.  Der Pflanzabstand soll jedoch nicht mehr als 15,00 m betragen. Innerhalb von 
befestigten Flächen sind Baumscheiben von mindestens 12 qm unversiegelter Fläche 
herzustellen. Die Baumscheiben sind zu begrünen. Bei Anlage eines Baumstreifens ist dieser 
ober- und unterirdisch auf mindestens 2,50 m breit unbefestigt anzulegen. 
 

14.3  In den Baugebieten ist je angefangene 700 qm Baugrundstücksfläche mindestens 
-  1 standortgerechter Laubbaum der Pflanzqualität Hochstamm, StU 12/14 cm, 3xv, DB als 

Mindestpflanzqualität 
-  oder 1 Obstbaum der Pflanzqualität Niederstamm/ Halbstamm, StU 6 cm, 2 xv, ohne 

Ballen als Mindestqualität 
zu pflanzen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 
 

14.4 Zur Eingrünung des Plangebietes ist innerhalb der festgesetzten Anpflanzflächen eine 
einreihige, standortheimische Laubholzhecke anzupflanzen. Die Pflanzabstände innerhalb der 
Reihe betragen maximal 1,00 m. 
 

14.5 Für die im Allgemeinen Wohngebiet WA 1.1 festgesetzten Standorte für Baumanpflanzungen 
sind Anpflanzungen gemäß Festsetzung I./ 14.3 vorzunehmen. Die Anpflanzungen sind zu 
erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

 
14.6 Artenschutz – vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Brutvögel 
Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) sind für den Verlust der mehrjährig 
genutzten Niststätten von Rauchschwalbe, Hausrotschwanz und Bachstelze durch den 
Gebäudeabbruch folgende Nisthilfen anzubauen: 
- 10 Stück Nischenbrüterhöhlen (davon 6 Stück für die Bachstelze und 4 Stück für den 

Hausrotschwanz), 
- 20 Stück Rauchschwalbennester. 
 

14.7 Artenschutz –Ausgleichsmaßnahmen (FCS-Maßnahmen) 
Für den Verlust der mehrjährig genutzten Niststätten des Haussperlings durch den Gebäude-
abbruch sind an den zu errichtenden Gebäuden im Allgemeinen Wohngebiet WA 1.1 
insgesamt 4 Stück Sperlingsmehrfachquartiere anzubringen. 
 

15. Zuordnungsfestsetzung der Ausgleichsflächen bzw. der Ausgleichsmaßnahmen 
(§135a Abs. 1 BauGB; § 9 Abs.1a BauGB i.V. mit § 1a Abs. 3 BauGB) 

 
15.1 Dem B-Plangebiet Nr. 50 werden als Ausgleich zugeordnet: 

- die festgesetzten 15 Baumpflanzungen im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche Plan-
straße A2 (1.225 qm KFÄ – KM 1). 

- die festgesetzten 6 Baumpflanzungen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen Plan-
straßen A1 und A2 (6 von 20 Ausgleichspflanzungen). 

- die festgesetzten 12 Baumpflanzungen im Bereich der öffentlichen Grünflächen werden 
den Allgemeinen Wohngebieten WA 1.1 bis WA 6 zugeordnet (12 von 20 Ausgleichs-
pflanzungen). 

- die festgesetzten 2 Baumanpflanzungen im Allgemeinen Wohngebiet WA 1.1 (2 von 20 
Ausgleichspflanzungen). 

- externe Ausgleichsmaßnahme: Zum Ausgleich der entstehenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft in Höhe von 15.417 qm EFÄ (Eingriffsflächenäquivalent), die nicht über interne 
Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden können, werden Ökopunkte aus der 
Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“ erworben (15.417 qm KFÄ). 

 
15.2 Zuordnungsfestsetzung für den Artenschutz 

Dem Grundstückseigentümer A (Flurstücke 53/2, 69/3, 69/4, 70/1, 70/4, 70/5, 71/3, 73, 74, 75 
und 76 der Flur 2 in der Gemarkung Stralsund und Flurstücke 39/4, 40/35, 71/6 der Flur 3 in 
der Gemarkung Stralsund) werden folgende Artenschutzmaßnahmen zugeordnet: 
- 16 von 20 Stück Rauchschwalbennester, 
- 10 Stück Nischenbrüterhöhlen (davon 6 Stück für die Bachstelze und 4 Stück für den 

Hausrotschwanz). 
 Dem Grundstückseigentümer B (Flurstücke 68/1, 69/5, 71/1 und 71/2 der Flur 2 in der 
Gemarkung Stralsund und Flurstück 40/1 der Flur 3 in der Gemarkung Stralsund) werden 
folgende Artenschutzmaßnahmen zugeordnet: 
- 4 von 20 Stück Rauchschwalbennester,  
- insgesamt 4 Stück Sperlingsmehrfachquartiere an den zu errichtenden Gebäuden im 

Allgemeinen Wohngebiet WA 1.1. 
 
16. Flächen für Versorgungsanlagen  
 

Innerhalb der festgesetzten Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung 
"Fernwärme" ist die Errichtung eines Schornsteins mit einer Höhe von maximal 20,00 m 
zulässig. 
 
 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 Durch den Bebauungsplan wird auf Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit §§ 84 
und 86 LBauO M-V folgende örtliche Bauvorschrift erlassen. 
 

1. Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)  
 

1.1 Dächer 
 
1.1.1 Es sind nur Flachdächer mit einer Dachneigung von maximal 5° zulässig.  

 
1.1.2 Jedes Gebäude ist mit einer Attika auszubilden. Dachüberstände sind unzulässig. Diese 

Festsetzung gilt nicht für Nebengebäude i. S. § 14 Abs. 1 BauNVO. 
 
1.2. Fassaden 
 

1.2.1 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1.1 und WA 1.2 sind die Fassaden der Gebäude, 
die entlang der Prohner Straße/ der Parower Chaussee errichtet werden, nur als Klinker-
fassaden in den Farben rot-bunt, grau-bunt und braun-bunt zulässig. Auf einem Anteil bis zu 
25 % je Fassadenseite sind Holz (naturfarben, weiß, grau, anthrazit und braun) oder geputzte 
Außenwandflächen in den Farbspektren gemäß der Festsetzung 1.2.2 zulässig.  

 
1.2.2  Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1.1 (nur Gebäude in der sogenannten 2. Reihe 

zur Parower Chaussee), WA 2.1, WA 2.2, WA 3, WA 4, WA 5, WA 6 sowie innerhalb der 
Fläche mit besonderem Nutzungszweck "Betriebswohnen/ Lager" sind die Fassaden nur als 
geputzte Außenwandflächen in den Farbtönen abgetöntes Weiß, helles Grau und helles Beige 
wie folgt zulässig: 

- Perlweiß (gleich RAL 1013), 
- Hellelfenbein (gleich RAL 1015) 
- Steingrau (gleich RAL 7030), 
- Kieselgrau (gleich RAL 7032), 
- Lichtgrau (gleich RAL 7035), 
- Achatgrau (gleich RAL 7038), 
- Seidengrau (gleich RAL 7044), 
- Telegrau (gleich RAL 7047), 
- Cremeweiß (gleich RAL 9001), 
- Grauweiß (gleich RAL 9002), 
- Papyrusweiß (gleich RAL 9018), 

Auf einem Anteil bis zu 25 % je Fassadenseite sind Holz (naturfarben, weiß, grau, anthrazit 
und braun) oder Klinkerflächen in den Farben gemäß 1.2.1 zulässig. 

 
1.2.3  Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete sowie für die Fläche mit besonderem Nutzungszweck 

gilt:   
Fassaden mit metallisch glänzenden, spiegelnden oder signalfarbenen Oberflächen sind aus-
geschlossen. 
Garagen und Nebengebäude sind neben den zulässigen Fassaden auch mit Holzfassaden 
zulässig. 

 
2. Gestaltung der Plätze für bewegliche Abfallbehälter (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V) 

 
Standplätze für bewegliche Abfallbehälter sind im Vorgartenbereich (zwischen öffentlicher 
Straße und straßenseitiger Gebäudeflucht) nur zulässig, wenn sie zur öffentlichen 
Verkehrsfläche optisch abgeschirmt sind. 

 

WA

WA1.1

II

z.B. 0,3

OK  8,00m

GH 10,0m

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Bezeichnung von Teilgebieten, z.B. WA1.1

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß (§ 19 BauNVO), z.B. 0,3 

Zahl der Vollgeschosse, 2 Vollgeschosse, zwingend

maximale Gebäudehöhe über dem Bezugspunkt

maximale Oberkante der Gebäude/Anlagen über dem Bezugspunkt

Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise und Stellung 
der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

E

H

D

Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Nur Einzelhäuser zulässig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Nur Doppelhäuser zulässig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Nur Hausgruppen zulässig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Art und Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

I. FESTSETZUNGEN

Planzeichenerklärung - Teil A

Verkehrsberuhigter Bereich - Mischverkehrsfläche
öffentlicher Parkplatz
Fußgängerbereich

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Anpflanzgebot für Bäume

TGa

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen:
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (gfl) zugunsten
der Stadtwerke Stralsund
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)
- Tiefgarage

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 50 
der Hansestadt Stralsund (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, 
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes 
(§ 1 Abs. 4 BauNVO, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Bemaßung von Festsetzungen in Metern

Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
- Lärmschutzwand in Verbindung mit textlicher Festsetzung Nr. I. / 12.1.1

Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen
vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
- Lärmpegelbereich III bzw. IV in Verbindung mit textlicher Festsetzung 
  Nr. I. / 12.2.2

Besonderer Nutzungszweck von Flächen, der durch besondere städtbauliche 
Gründe erforderlich wird (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB) "Betriebswohnen und Lager"

1

2

LSW

5

LPBIII III
IV

III

Betriebs-
wohnen

und
Lager

Örtliche Bauvorschriften 
FD 

SG

Flachdach

Staffelgeschoss

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern sowie Bindungen 
und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abfallentsorgung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und Nr. 14 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen

Fernwärme

Abfallentsorgung

öffentliche Grünfläche

Na

St/Ga

Parkplätze auf öffentlicher Verkehrsfläche und 
in allgemeinen Wohngebieten

in Aussicht genommene Grundstücksteilung

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen 
- private Stellplätze und Garagen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen 
- private Nebenanlagen entsprechend Nutzungszweck 
  des Baugebietes

Geh- und Radweg

Leitungen, vermutlicher Verlauf (RW - Regenwasser, SW- Schmutzwasser, 
FH - Fernwärme, E - Strom, F - Fernmelde TeleNet)

Plangrundlage ohne Normcharakter

Gebäudebestand

Flurstücksgrenze und Flurstücksnummer

Geländehöhe in Metern im Höhenbezugssystem DHHN92 

Zaun

Böschung

13.4

39
4

RW

F
FHSW

E

maximale Gebäudehöhe

Nutzungsart
und Nummer

Voll-
geschosse

Grund-
flächenzahl

GebäudeformBauweise

Dachform

Nutzungsschablone

Darstellung ohne Normcharakter

SONSTIGE PLANZEICHEN

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Ein- und Ausfahrt

Es gilt die  Verordnung  über die  bauliche Nutzung  der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO)  in  der  Fassung  der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I  S. 58)  
geändert  durch Artikel 3  des  Gesetzes  vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).

o

G+R
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0,25                 1,80                          2,00                                                        6,00                                                                   2,20                          0,25
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S            G                 Gr / P                                                            Kfz S
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0,25 - 0,50                                                                                                 0,25 - 0,504,00 - 4,50                                   2,00      

Planstraße A2

Wohnstraße Wohnweg

Gehweg  1 Gehweg  2

außerhalb des Plangeltungsbereiches:
Gehweg  3  und private Zufahrt

Geplanter Regelquerschnitt

Geplante Regelquerschnitte

Planstraße A1 

V
Kfz
R
F
P

LEGENDE
- verkehrsberuhigter Bereich
- Kraftfahrzeuge
- Radfahren

- Parken

- Grünstreifen
- Gehweg
- Sicherheitsstreifen

Gr
G
S

- Fußgänger

S            G                 Gr                                                                 Kfz

S                                    Kfz / R / F       S

Aufteilung variiert !
wechselseitige Anordnung von P

Bankettbreite mind. 50cm auf
grundstückszugewandter Seite

1.  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Bürgerschaft vom 21.06.2018. Die ortsübliche 
Bekanntmachung ist im Amtsblatt Nr. 9 des Jahres 2018 am 18.08.2018 erfolgt. 

  
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den ………….     Der Oberbürgermeister  
 
 
2.    Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB mit 

Schreiben vom ………….…. beteiligt worden. 
 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den ………….     Der Oberbürgermeister  
 
 
3. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist in Form eines öffentlichen 

Aushanges vom ……………… bis ……………. durchgeführt worden. 
 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den ………….     Der Oberbürgermeister  
 
 
4.  Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit 

Schreiben vom …………….… und vom ………………. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
worden. 

 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den ………….     Der Oberbürgermeister  
  
 
5.  Die Bürgerschaft hat am .........................  den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 50 mit Begründung 

und Anlagen gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 
 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den ………….     Der Oberbürgermeister  
     
 
6. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 50, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen 

Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften (Teil B) sowie die Begründung und umwelt-
relevante Stellungnahmen, haben in der Zeit vom ………….…… bis ……..……… während folgender 
Zeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, 
dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können, im Amtsblatt Nr. … vom ……………. ortsüblich bekannt gemacht 
worden. 

   
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den ………….     Der Oberbürgermeister 
 

7. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 50 vom ………..……... 
wird als lagerichtig dargestellt bescheinigt. Regressansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. 

 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den ………….                                     Öffentlich bestellter  

   Vermessungsingenieur 
 
8. Die Bürgerschaft hat die vorgebrachten Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ………..…… geprüft. Das Ergebnis der 
Abwägung ist mit Schreiben vom ……………. mitgeteilt worden. 

 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den ………….     Der Oberbürgermeister 
 
 
9. Der Bebauungsplan Nr. 50, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen 

Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften (Teil B) wurde am …………………. von der 
Bürgerschaft als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan einschließlich Anlagen 
wurde mit Beschluss der Bürgerschaft vom …………….….. gebilligt. 

 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den ………….     Der Oberbürgermeister  
 
 
10. Der Bebauungsplan Nr. 50, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Fest-

setzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften (Teil B), wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den ………….     Der Oberbürgermeister  
 
 
11. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und die Stelle bei der der Bebauungsplan auf Dauer 

während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu 
erhalten ist, sind am …….……. im Amtsblatt Nr. … ortsüblich bekannt gemacht worden. In der 
Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214, 215 Abs. 2 BauGB sowie § 5 
KV M-V) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) 
hingewiesen worden. 

 
 Die Satzung ist nach Ablauf des ……………. in Kraft getreten. 
 
 
 
 
 Hansestadt Stralsund, den ………….     Der Oberbürgermeister  
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Hansestadt Stralsund

Bebauungsplan Nr. 50
"Wohngebiet Prohner Straße"

NEBENZEICHNUNG 2: Passive Schallschutzmaßnahme (AW)NEBENZEICHNUNG 1: Passive Schallschutzmaßnahme ( 3 )

Planzeichnung - Teil A

Teil B - Text Verfahrensvermerke

NEBENZEICHNUNG 3: Aufschiebend bedingtes Baurecht (AW-B)

BEBAUUNGSPLAN NR. 50 DER HANSESTADT STRALSUND "WOHNGEBIET PROHNER STRASSE"

Stand:  Januar 2021

Auf der Grundlage des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der  Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728) sowie nach § 86 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 
vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), geändert durch Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBl. M-V S. 682), wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft vom ........................……. folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 50 „Wohngebiet Prohner Straße“, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie die Satzung über die örtlichen Bauvorschriftlichen erlassen.


